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RS UVS Steiermark 1995/07/20 30.6-
91/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.07.1995

Rechtssatz

Eine mündliche Bescheidverkündung liegt im Sinne der §§ 62 Abs 2 und 14 Abs 2 Z 3 AVG nicht vor, wenn die

Niederschrift über die Verkündung eines mündlichen Straferkenntnisses keine Unterschrift des Leiters der

Amtshandlung enthält. So ist die Tatsache der Verkündung als Erklärung des Verhandlungsleiters und nicht etwa bloß

im Rahmen einer Parteienäußerung vorschriftsmäßig zu beurkunden.

Schlagworte

Straßenverkehrsordnung Bescheiderlassung mündliche Bescheidverkündung Niederschrift Unterschrift

Zurückweisung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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